
 

 

Neue Regeln für Verbraucherverträge über digitale Produkte 
– Auswirkungen auf die Handwerkspraxis 

 

Ab 1. Januar 2022 werden mit dem neuen Unter-

titel 1 „Verbraucherverträge über digitale Pro-

dukte“ spezielle Vorschriften für derartige Ver-

tragstypen in das Bürgerliche Gesetzbuch einge-

führt (§§ 327 – 327s BGB). Damit einher gehen 

unter anderem auch umfangreiche spezielle Ver-

braucherrechte wie, z. B. besondere Bestimmun-

gen zur Mängelgewährleistung. Hiervon ausge-

nommen sind jedoch sogenannte „Waren mit 

digitalen Elementen“.  In der Praxis kommt es 

regelmäßig vor, dass Handwerksbetriebe Waren 

an Verbraucher verkaufen, die digitale Produkte 

enthalten bzw. mit diesen verbunden sind, z. B. 

Waschmaschinen oder andere Elektronikproduk-

te. Die Zuordnung dieser Waren als „digitales 

Produkt“ oder „Ware mit digitalen Elementen“ ist 

deshalb praxisrelevant. 

 

Anwendungsbereich (§ 327 BGB) 

Die Vorschriften des neuen Untertitels sind auf 

Verbraucherverträge anzuwenden, welche die 

Bereitstellung digitaler Produkte durch den Unter-

nehmer zum Gegenstand haben. Der Begriff „digi-

tale Produkte“ umfasst sowohl digitale Inhalte als 

auch digitale Dienstleistungen. Unter „digitalen 

Inhalten“ versteht das Gesetz Daten, die in digita-

ler Form erstellt und bereitgestellt werden. Bei-

spiele für digitale Produkte sind z. B. Apps, Com-

puterprogramme, Videodateien, Audiodateien, 

Musikdateien, digitale Spiele, SaaS, Datei-Hosting 

oder Cloud-Computing-Dienste. Dabei regelt                   

§ 327 BGB die ausschließliche Bereitstellung 

derartiger digitaler Produkte. Die eingangs ge-

nannten Verkäufe von Waren mit digitalen Inhal-

ten sind daher nicht von der Norm erfasst, da in 

diesen Situationen die digitalen Produkte nicht iso-

liert verkauft werden.  

 

Waren mit digitalen Elementen  

(§ 327a Abs. 3 BGB) 

Grundsätzlich sind die neuen Vorschriften außer-

dem auf Verbraucherverträge über Waren anzu-

wenden, die digitale Produkte enthalten oder mit 

ihnen verbunden sind (§ 327a Abs. 2 BGB). Aus-

genommen sind jedoch gemäß § 327a Abs. 3 BGB 

Kaufverträge über „Waren mit digitalen Elemen-

ten“. Ein solcher Kaufvertrag liegt immer vor, wenn 

 

➔ Waren in einer Weise digitale Produkte ent-

halten oder mit ihnen verbunden sind, dass 

die Waren ihre Funktionen ohne diese digi-

talen Produkte nicht erfüllen können (funk-

tionales Kriterium) und 

 

➔ die Bereitstellung des digitalen Elements 

gemäß dem Kaufvertrag geschuldet ist (ver-

tragliches Kriterium). Dies ist laut den neu-

en Vorschriften im Zweifel anzunehmen.              

 

Somit finden die neuen speziellen Regelungen für 

die Bereitstellung digitaler Produkte keine Anwen-

dung, wenn beide Kriterien im Einzelfall einschlägig 

sind. Es gelten in diesem Fall die üblichen Regeln 

des Kaufrechts und die ab 1. Januar 2022 gelten-

den Sondervorschriften für Verbraucherkaufverträ-

ge über „Waren mit digitalen Elementen“ (§§ 475b, 

475c, 475e). 

 

➔ Praxisbeispiel: Moderne Waschmaschinen 

können mit Software ausgestattet sein, die un-

ter den Begriff „digitales Produkt“ fällt. Derartige 
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Waschmaschinen würden ihre Funktion je-

doch in vielen Fällen ohne die Software nicht 

erfüllen können (funktionales Kriterium).            

Die Bereitstellung der Waschmaschine zu-

sammen mit der Software als Einheit ist au-

ßerdem regelmäßig Bestandteil des Kaufver-

trags (vertragliches Kriterium). Somit liegt in 

diesem Fall eine „Ware mit digitalen Elemen-

ten vor“. Verkauft ein Handwerksbetrieb eine 

solche Waschmaschine an Verbraucher, sind 

die üblichen kaufrechtlichen Vorschriften und 

die im Folgenden beschriebenen Sondervor-

schriften zu beachten.  

 

Besondere Vorschriften beim Verkauf von 

„Waren mit digitalen Elementen“ (§§ 475b, 

475c, 475e BGB) 

Beim Verkauf von „Waren mit digitalen Elemen-

ten“ sind ab 1. Januar 2022 ergänzend zu den 

üblichen Regeln des Kaufrechts die neuen Vor-

schriften für Verbraucherverträge über den Kauf 

von „Waren mit digitalen Elementen“ zu beachten. 

Es sind weitere Vorgaben zu den Voraussetzun-

gen der Sachmängelfreiheit zu beachten. 

 

Für die Sachmängelfreiheit von „Waren mit digita-

len Elementen“ kommt es gemäß den neuen Vor-

schriften im Rahmen der objektiven Anforderun-

gen zusätzlich auf die Bereitstellung von Aktuali-

sierungen an, die für den Erhalt der Vertragsmä-

ßigkeit der Ware erforderlich sind. Zudem ist es 

erforderlich, dass der Verbraucher über diese 

Aktualisierungen informiert wird (§ 475b 

Abs. 4 BGB). Erforderliche Aktualisierungen und 

die Informationen darüber sind dem Verbraucher 

während des Zeitraums, den er aufgrund der Art 

und des Zwecks der Ware und ihrer digitalen 

Elemente sowie unter Berücksichtigung der Um-

stände und der Art des Vertrags erwarten kann, 

bereitzustellen. Die Verjährung von Ansprüchen 

wegen einer Verletzung der Aktualisierungspflicht 

tritt 12 Monate nach Ende des Zeitraums der Ak-

tualisierungspflicht ein. Bezüglich der Höchstdau-

er des Aktualisierungszeitraums kann aufgrund 

der ungenauen Regelung im Gesetz im Einzelfall 

erhebliche Rechtsunsicherheit bestehen. 

 

Praxistipp: Die Pflicht zur Aktualisierung und 

zur Information kann grundsätzlich auch durch 

einen Dritten, wie zum Beispiel den Hersteller, 

erbracht werden. Um dies zu erreichen, sollte 

jedoch sichergestellt sein, dass der Dritte diese 

Pflichten gegenüber dem Handwerksbetrieb zusi-

chert und auch erfüllen kann. Handwerksbetriebe, 

die aktualisierungsbedürftige „Waren mit digitalen 

Elementen“ an Verbraucher verkaufen, sollten die-

sen Aspekt daher mit dem Hersteller klären und 

vertraglich festhalten. Außerdem ist betroffenen 

Handwerksbetrieben in diesem Zusammenhang zu 

empfehlen, vertragliche Ansprüche gegen den Her-

steller bei nicht bereitgestellten notwendigen Aktua-

lisierungen zu vereinbaren.  

 

Alternativ ist es unter folgenden Voraussetzun-

gen auch möglich, von den Aktualisierungs- 

und Informationsverpflichtungen des § 475b 

Abs. 4 BGB vor Mitteilung eines Mangels durch 

vertragliche Vereinbarung abzuweichen: 

 

➔ Der Verbraucher muss vor Abgabe seiner Ver-

tragserklärung eigens davon in Kenntnis ge-

setzt werden, dass Aktualisierungen nicht be-

reitgestellt werden (Abweichung von den objek-

tiven Anforderungen der Ware). 

 

➔ Die Abweichung muss im Vertrag ausdrücklich 

und gesondert vereinbart werden. 

 

 


